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Herisau, 16. Dezember 2009
Koordinierte Umsetzung der Abgabe des Zwischenzeugnisses in der 3. bis 6. Klasse

Das Departement Bildung erlässt auf der Basis von Art.18 der Weisungen zur Art der Beurteilung
 die Regelung zur Abgabe des Zwischenzeugnisses in der 3. bis 6. Klasse der Primarstufe im Sinne einer im ganzen Kanton koordinierten und einheitlichen Praxis:
1 Die Zwischenzeugnisse des ersten Semesters werden den Erziehungsberechtigten im Rahmen des Beurteilungsgespräches gemäss Art.2 Abs.2 der Weisungen zur Art der Beurteilung erläutert und ausgehändigt.

2 Die Beurteilungsgespräche mit der Abgabe der Zwischenzeugnisse sind frühestens ab Mitte Januar bis spätestens am Ende des 3. Quartals durchzuführen.

gez.
Rolf Degen, Bildungsdirektor
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